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Präambel 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 
des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), und des §58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 02.03.2017 
(Nds. GVBI. S. 48) hat der Rat der Stadt Norden diese Flächennutzungsplanänderung Nr. 94, 
bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung einschließlich des Umweltberichtes 
beschlossen. 

Norden, den 
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Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Aurich 

Planverfasser 

94. Flächennutzungsplanänderung wurde 
Planungsgesellschaft mbH Escherweg 1, 26121 Oldenburg. 

Oldenburg, den 

ausgearbeitet 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 09.12.2014 die Aufstellung der 
94. Flächennutzungsplanänderung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB am 15.02.2016 im Ostfriesischen Kurier und in der Ostfriesenzeitung sowie 
durch Aushang im Rathaus und Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Norden in der 
Zeit vom 15.02.2016 bis 11.03.2016 bekannt gemacht. 

Norden, den Plll.'fi- 

Öffentliche 

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 14.06.2016 dem Entwurf der 94. 
Flächennutzungsplanänderung und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
wurden am 17.06.2016 im Ostfriesischen Kurier und der Ostfriesenzeitung sowie durch 
Aushang im Rathaus und Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Norden in der Zeit 
vom 17.06.2016 bis 29.07.2016 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 94. 
Flächennutzungsplanänderung mit der Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 27.06.2016 bis zum 29.07.2016 im Rathaus 
der Stadt Norden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Norden, den U.4UT- 
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Genehmigung /Ol" 
Die 94. Flächennutzungsplanänderung ist mit Verfügung (Az.:..) vom 
heutigen Tage mtt-Maßgaben/-unter Auflogen-mit-Ausnahme der durch- -. .•...-r.-.r: 
kenntlich gemachten-Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt. Bürgermeister 

/.den.JAM-M 4, V.r.cC, 
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Der andrat 

i II rage. 
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Beitritts 

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 15.06.2017 dem Entwurf der 94. 
Flächennutzungsplanänderung und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. mit § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. Ort und Dauer 
der öffentlichen Auslegung wurden am 07.07.2017 im Ostfriesischen Kurier und der 
Ostfriesenzeitung sowie durch Aushang im Rathaus und Bekanntmachung auf der Homepage 
der Stadt Norden in der Zeit vom 07.07.2017 bis 18.08.2017 ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Entwurf der 94. Flächennutzungsplanänderung mit der Begründung und die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 17.07.2017 bis zum 
18.08.2017 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im RathaygfJ^r ^^t^lcrden öffentlich ausgelegen. 

Norden, den OlM-lV 

Bürgermeister 

Feststellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Norden hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 
94. Flächennutzungsplanänderung nebst Begründyj^Ja^seiner Sitzung am 24,10.2017 
beschlossen. 

Norden . den QZAI 'lp' 

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt Norden ist den in der Genehmigungsverfügung vom 
(Az.: so.) aufgeführten Maßgaben/ Auflagen/ Ausnahmen in seiner Sitzung am 
.beigetreten. 

Norden, den. 

Bürgermeister 

Bekanntmachung 

Die Erteilung der Genehmigung der 94. Flächennutzungsplanänderung ist gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB am Qfy*.£>?..». im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und für die Stadt 
Emden bekannt gemacht worden. 
Die 94. Flächennuteungsplanänderung ist damit am SZ '•/.•UJ. k.LQ'!.0 wirksam geworden. 
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Norden, den 

Bürgermeister 

Verletzung von 

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 94. Flächennutzungsplanänderung ist die 
Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 94. Flächennutzungsplanänderung 
und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Norden, den. 

Bürgermeister 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
©2016 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) 

Planzeichenerklärung 

Sonstiges Sondergebiet 
gern. § 11 BauNVO 
Zweckbestimmung: 
Nachnutzung Bahnhof: 
Parkplatz/Gewerbe/Hotel 

Bahnanlagen 

Grünflächen 

Umgrenzung der Flächen für 
Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundes-Immissions- 
schutzgesetztes 
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